
 

 
Informationen zur Erhebung der Kurabgabe in der Hanse- und Universitätsstadt 

Rostock ab 01.09.2023 

 
Liebe Gäste,  
 
für Ihren Aufenthalt in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie in den Seebädern haben wir einige 
Hinweise zum Thema Kurabgabe für Sie zusammengefasst. 
 
Mit der Kurabgabe, die in allen deutschen Kur- und Erholungsorten erhoben wird, leisten Sie selbst einen 
Beitrag für Ihren angenehmen und sorgenfreien Urlaub. Als zusätzliches Dankeschön erhalten Sie die 
GästeCard Rostock & Warnemünde, die Sie als Übernachtungsgast von Ihrem Gastgeber als digitale 
GästeCard oder auch als herkömmliche Papierkarte erhalten. 
 
Vorteile:  
 

÷ GästeCard mit Vorteilsangeboten für Führungen, Rundfahrten, Besuche von Museen, Ausstellungen 
oder Wellnessanwendungen von derzeit ca. 50 Leistungspartnern 

÷ ÖPNV-Nutzung im Gesamtgebiet des VVW inklusive (zur Zeit nur für Übernachtungsgäste, 
ausgenommen sind Fähren und Molli) 

÷ Kostenloser Zugang zu den öffentlichen Toiletten im gesamten Stadtgebiet  
 
 
Verwendungszweck der GästeCard:  
 

Ihre Kurabgabe wird verwendet zur Deckung der Kosten für die zu Kur- und Erholungszwecken 
bereitgestellten Einrichtungen und Veranstaltungen, unter anderem für  

 
÷ Herstellung, Verwaltung, Instandhaltung und Reparatur öffentlicher touristischer Einrichtungen 
÷ Kurwegenetz und gepflegte Grünanlagen 
÷ Betrieb der ganzjährigen und saisonalen Tourist-Informationen 
÷ Strandbewirtschaftung, -pflege und Wasserwacht  
÷ Umweltmanagement 
÷ Erweiterung des ganzjährigen Veranstaltungsangebots 
÷ Kulturelle Veranstaltungen  

 
 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub!  
 
 

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde 
Am Strom 59, 18119 Rostock-Warnemünde 

Büro Kurabgabe Tel.: +49 (0)381 548 00 29, Email: kurabgabe@rostock.de 
Verantwortlich: Matthias Fromm, Tourismusdirektor Rostock & Warnemünde 

 

 

 

 

 

 


